FUNDRAISING – Testamente zu Gunsten einer Stiftung

Gewinnung von Erblassern und deren Ansprache

Längst  wird nicht mehr als moralisch anstößig empfunden, potentielle Erblasser darauf anzusprechen, in ihrer testamentarischen Verfügung eine Stiftung zu berücksichtigen. Der Erblasser kann per Testament eine Stiftung zur Alleinerbin, Miterbin oder Vermächtnisnehmerin einsetzen oder eine eigene Körperschaft (Stiftung, Verein, gemeinnützige GmbH) zu Gunsten einer, möglicherweise Ihrer Stiftung, errichten.

Viele Stiftungen formulieren ihr diesbezügliches Beratungs- und Betreuungsangebot in einer hauseigenen Testamentsbroschüre, die klassisch zum einen informativen Charakter hinsichtlich rechtlicher Vorgaben hat, zum anderen durchaus akquisitorische Elemente beinhalten sollte, gilt es doch, den Testierwilligen von der eigenen Stiftung zu überzeugen und ihm aufzuzeigen, dass sein Beitrag eine entsprechende Würdigung und Umsetzung in der Stiftung erfährt.

Ein Erblasser wird Vorstellungen darüber haben, ob er mit seinem Testament Mittel zur zeitnahen Verwendung für laufende Projekte zur Verfügung stellen will, ob er dauerhaft das Vermögen einer Stiftung durch seine Erbschaft aufstocken will oder sogar eine treuhänderische (nichtselbständige) Stiftung unter dem Dach der begünstigten Stiftung zur Verfügung stellen will. 

Dass eine Stiftung solcher Art Vorstellungen gerecht zu werden im Stande ist und zusätzlich womöglich bereit ist, eine entsprechende Testamentsabwicklung durchzuführen (dies kann erheblich Kosten einsparen, da kein gesonderter Testamentsvollstrecker mit entsprechender Vergütung bestellt werden muss) sollte gleichfalls Ausdruck in einer derart „hauseigenen“ Testamentsbroschüre finden.

Die Erbschaftsbroschüre sollte einen kompetenten Ansprechpartner, möglichst mit Bild, benennen, der von der ersten Kontaktaufnahme des Ratsuchenden zur Beratung und Betreuung zur Verfügung steht. Es empfiehlt sich, nicht zuletzt im Hinblick auf das Rechtsberatungsgesetz, zu diesem Zweck einen „externen“ Rechtsanwalt zu beauftragen.

Die Erbschaftsbroschüre sollte an Notare, zumindest in der Region, wenn nicht bundesweit versendet werden. Notare beraten Testamentgestaltungen und beglaubigen diese. Sollte ein Notar insofern von seiner Mandantschaft dahingehend konsultiert werden, einen Rat für eine Erb- oder Vermächtniseinsetzung abzugeben, ist es natürlich von Vorteil, wenn er von dem Angebot der Stiftung weiß.

Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass der potentielle Erblasser, der sich mit seinem Wunsch, seinen Nachlass zu regeln, einer ihm fremden Organisation „anvertraut“ und der ein Vertrauensverhältnis aufbaut, von einer Person beraten und betreut wird. 

Vertröstungen wie „Ja der Kollege, mit dem Sie über Ihr Testament gesprochen haben ist derzeit in Urlaub, Sie können mir aber auch alles vortragen, ich werde es in zwei Wochen an den Kollegen weiterleiten“ sind nicht tragbar.
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